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AUS DEM BUNDESHAUS

Einfache Anfrage H. Leumann-Wiirsch

Ausriistung der
Schutzriiume

JM. Der Bundesrat hat am 9. September 1998
die folgende Einfache Anfrage von Stiinderdtin
Helen Leumann (FDP, LU) gutgeheissen. Nach-
stehend finden Sie die Anfrage und die Ant-
wort des Bundesrates im Wortlaut:

Einfache Anfrage vom 25. Juni 1998

Gestlitzt auf Artikel 20 Absatz 2 des
Schutzbautengesetzes sowie auf Artikel 7a
und Artikel 23 Absatz 2 der Schutzbauten-
verordnung sind Hauseigentiimer ver-
pflichtet, die Schutzraume mit dem fiir
einen lingeren Schutzraumaufenthalt er-
forderlichen Material auszuriisten.
Den Hauseigentiimern wurde eine Frist bis
zum 31. Dezember 2000 fiir die Ausrii-
stung bestehender Schutzriume einge-
raumt. Viele der Schutzrdume in o6ffent-
lichen Bauten oder Mehrfamilienhéusern
wurden in der Zwischenzeit bereits aus-
geriistet, anders sieht es jedoch bei Ein-
familienhdusern aus.

Im Moment ist eine grossere Reorganisa-

tion des Amtes flir Bevdlkerungsschutz

im Gang. Es stellen sich deshalb folgende

Fragen:

1. Wird dieses Schutzbautengesetz oder
die Schutzbautenverordnung im Rah-
men der Reorganisation auch iiber-
priift?

2. Sind alle Vorschriften in der heutigen
Zeit noch sinnvoll?

3. Miisste die Ausrtistungspflicht fiir pri-
vate Bauten, mindestens aber fiir Ein-
familienhduser, nicht grundsétzlich
tiberdacht werden?

. Besteht die Moglichkeit, dass die Frist
fiir die Ausriistung nochmals verlingert
wird?

=

Antwort des Bundesrates

1. Die laufende Verwaltungsreform auf
Bundesstufe diirfte die kiinftige Gestal-
tung des Zivilschutzes bzw. des Be-
volkerungs- und Kulturgiiterschutzes
kaum beeinflussen. Auswirkungen wer-
den aber vom Projekt «Bevdlkerungs-
schutz 200X» herriihren, das gestiitzt
auf den sich in Vorbereitung befind-
lichen neuen Sicherheitspolitischen Be-
richt 2000 parallel zum Projekt «Armee
200X» zu erarbeiten ist. In diesem Zu-
sammenhang wird unter anderem auch
die Uberpriifung der geltenden Gesetz-
gebung im baulichen Zivilschutz zur
Diskussion stehen.

2. Im Rahmen der Zivilschutzreform 95
wurde die Bereitstellung einer flichen-
deckenden baulichen Infrastruktur als
wichtiger Bestandteil fiir den Schutz der
Bevolkerung und der Kulturgiiter be-
jaht. Als Folge verschiedener Vereinfa-
chungen und Verzichte konnten mit den
auf den 1. Januar 1995 in Kraft getrete-
nen neuen Rechtsgrundlagen — neben
markanten Einsparungen fiir die 6ffent-
liche Hand - die Gesamtaufwendungen
fiir den Bau und die Ausriistung der
Pflichtschutzriume um rund einen
Drittel herabgesetzt werden.

Die Bedeutung der Schutzbauten wurde
von den Eidgenossischen Rédten unter
anderem auch bei der Behandlung der
Motion Baumberger 96.3298 «Verzicht
auf tiberzéhlige Schutzrdume», welche
am 13. Mérz 1997 vom Stdnderat als
Postulat beider Réte tiberwiesen wurde,
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bestétigt. Fiir mehr als 90 Prozent der
Bevolkerung stehen Schutzbauten zur
Verfligung. Dieser im internationalen
Vergleich herausragende Prozentsatz
stellt eine dusserst wertvolle Substanz
dar.

Mittel- und ldngerfristig geht es im bau-
lichen Zivilschutz in erster Linie um die
Werterhaltung der bestehenden Schutz-
bauten sowie um die gezielte Schlies-
sung ortlich noch vorhandener Liicken.
Dem vorsorglichen Personenschutz
wird aus heutiger Sicht auch im «Bevdl-
kerungsschutz 200X» eine entscheiden-
de Rolle zukommen, dies nicht nur im
Falle machtpolitischer Bedrohungen,
sondern auch bei folgenschweren na-
tur- oder zivilisationshedingten Kata-
strophen. Der Schutzraum gilt in vielen
Notlagen als der beste Zufluchtsort.
Da sich unter Umstdnden ein ldnger
dauernder Aufenthalt in Schutzriumen
aufdréangt, ist ein Minimum an Innen-
einrichtungen flir alle Schutzriume
unerlésslich.

. Die Ausriistung der Schutzriume mit

dem fiir einen ldngeren Schutzraumauf-
enthalt erforderlichen Material ist seit
1986 gesetzlich vorgeschrieben. Nach
einer am 19. Oktober 1994 erlassenen
Ubergangsbestimmung (Art. 23 Abs. 2
der  Schutzbautenverordnung: SR
520.21; AS 1994 2671) sind die frither
erstellten privaten und offentlichen
Schutzriume bis 31. Dezember 2000
nachzuriisten, nachdem dieser Termin
urspriinglich auf den 31. Dezember
1995 festgelegt worden war. Dieser Ver-
pflichtung ist inzwischen bereits vieler-
orts, auch seitens der privaten Haus-
eigentiimer und Hauseigentiimerinnen,
nachgelebt worden.

Eine Neuregelung der Schutzraumaus-
riistung wire allenfalls im Rahmen der
Umsetzung des neuen Sicherheitspoliti-
schen Berichtes 2000 zu priifen. A

ABB Hochspannungstechnik AG
Artlux
Ateliers de la Gérine
Berico AG
Biral AG

Engler Ruedi
Heuscher & Partner
Hohsoft-Produkte AG
Hydrel AG
Lunor G. Kull AG
Maurer Werner
Mengeu Oskar
OM Computer Support AG
Rollgliss AG

Wepag GmbH

INSERENTENVERZEICHNIS

Funkwecker
nur Fr. 34.-

' (ohne Batterie,
inkl. Mehrwertsteuer)

Bestellungen bitte an:
Schweizerischer
Zivilschutzverband
Postfach 8272

3001 Bern

Telefon 031 381 65 81
Fax 031 382 21 02

63

ZIVILSCHUTZ 111 2/98



	Ausrüstung der Schutzräume

